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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

03.05.2018 

Geschäftszahl 

Ra 2018/20/0191 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie Ra 2016/01/0307 E 25. April 2017 RS 7 

Stammrechtssatz 

Der VwGH hat in seiner jüngeren, zum Herkunftsstaat Afghanistan ergangenen Rechtsprechung wiederholt und 
unter Bezugnahme auf die diesbezügliche ständige Rechtsprechung des EGMR ausgesprochen, dass es 
grundsätzlich der abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die 
Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer Rückführungsmaßnahme eine 
dem Art. 3 MRK widersprechende Behandlung drohen würde. Es reicht nicht aus, sich bloß auf eine allgemein 
schlechte Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan zu berufen. 
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